
 
 

Das Landratsamt Ludwigsburg erlässt als zuständige untere Landwirtschaftsbehörde nach § 29 

Abs. 1 Nr. 4, Abs. 4 und § 29 Abs. 8 Satz 1 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG) 

vom 14. März 1972, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Oktober 2024 (GBl. Nr. 

85) geändert worden ist, auf Grundlage von § 6 Absatz 3 Sätze 3 und 4 der Düngeverordnung 

vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), die zuletzt durch Artikel 97 des Gesetzes vom 10. August 

2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, folgende 

 

 Allgemeinverfügung 

 

I.  

 

In Abweichung von den Vorgaben des § 6 Absatz 3 Sätze 1 und 2 DüV, wonach flüssige orga-

nische und flüssige organisch-mineralische Düngemittel, einschließlich flüssiger Wirtschafts-

dünger, mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff im 

Falle von bestelltem Ackerland seit dem 1. Februar 2020 und im Falle von Grünland, Dauer-

grünland oder mehrschnittigem Feldfutterbau ab dem 1. Februar 2025 nur noch streifenför-

mig auf den Boden aufgebracht oder direkt in den Boden eingebracht werden dürfen, werden 

nach § 6 Abs. 3 Sätze 3 und 4 DüV folgende Ausnahmen genehmigt: 

 

1. Gemäß § 6 Absatz 3 Satz 3 DüV wird als anderes Verfahren mit vergleichbar geringen Am-

moniakemissionen die Aufbringung von Jauche mit weniger als 2 Prozent Trockenmasse-

gehalt (TM-Gehalt) genehmigt. 

 

2. Eine Ausnahme von den Vorgaben des § 6 Absatz 3 Sätze 1 und 2 DüV wird gemäß § 6 

Abs. 3 Satz 4 DüV auf Grund folgender agrarstruktureller Besonderheiten des Betriebes 

genehmigt: 

a) Streuobstwiesen (ab 30 Bäume/Hektar) 

b) Kleinflächen unter 0,2 Hektar 

 

II.   

 

1. Im Rahmen der Genehmigung der Ausbringung von Jauche mit weniger als 2 Prozent TM-

Gehalt: Eine Laboranalyse ist nicht erforderlich. Allerdings muss die aufgebrachte Menge 

vollständig und nachvollziehbar dokumentiert werden. 

2. Im Rahmen der Genehmigung auf Grund agrarstruktureller Besonderheiten: Ausnahmen 

gelten nur für o.g. Flächen, die aufgrund ihres Zuschnitts nicht mit bodennaher Technik 

befahrbar sind. Ist ein Teil der Fläche mit bodennaher Technik befahrbar, muss die Aus-

bringung dort entsprechend auch bodennah erfolgen. 

 

3. Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden. 

 



 
 

4. Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Än-

derung oder Ergänzung von Auflagen. 

 

III.  

 

1. Der räumliche Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung erstreckt sich auf alle Gemar-

kungen des Landkreises Ludwigsburg und Stadt Stuttgart. 

 

2. Die vorliegende Allgemeinverfügung wird auf den Internetseiten des Landratsamtes Lud-

wigsburg (www.landkreis-ludwigsburg.de) und der Stadt Stuttgart (www.stuttgart.de) un-

ter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ bekanntgegeben. 

 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der Bekanntmachung als bekanntgegeben. 

 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt am 1. Februar 2025 in Kraft. Sie erlischt mit Ablauf des 31. 

Januar 2027. 

 

5. Diese Allgemeinverfügung mit ihrer Begründung kann beim Landratsamt Ludwigsburg, 

Fachbereich Landwirtschaft, Hindenburgstraße 30/1, 71638 Ludwigsburg während der 

allgemeinen Dienstzeiten des Landratsamtes eingesehen werden. 

 

Begründung: 

 

Mit Erlass der DüV im Jahr 2017 wurde seitens des Verordnungsgebers wegen der durch Am-

moniakemissionen auch in wachsenden Beständen auftretenden Nährstoffverluste in § 6 Abs. 

3 DüV geregelt, dass grundsätzlich im Falle von bestelltem Ackerland seit dem 1. Februar 2020 

und im Falle von Grünland, Dauergrünland oder mehrschnittigem Feldfutterbau ab dem 1. 

Februar 2025 nur noch emissionsarme Aufbringungstechniken in Form von streifenförmiger 

Aufbringung oder direkter Einbringung zur Anwendung kommen dürfen. Es können auch an-

dere Verfahren zur Aufbringung genehmigt werden, wenn diese zu einer vergleichbaren Re-

duzierung der Ammoniakemissionen führen. 

 

Mit der Einhaltung dieser Vorgaben wird hinsichtlich der Ammoniakemissionen ein Beitrag zur 

Erreichung der Ziele der Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschad-

stoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG 

(ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1), die durch Delegierte Richtlinie (EU) 2024/299 geändert wor-

den ist (ABl. L, 2024/299, 17.1.2024), geleistet. 

 

Zuständige Behörden für den Vollzug der DüV sind nach § 29 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 4 und § 29 Abs. 

8 Satz 1 LLG die unteren Landwirtschaftsbehörden an den Landratsämtern. 

http://www.stuttgart.de/


 
 

 

Zu I.: 

 

Nach § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 DüV dürfen flüssige organische und flüssige organisch-minerali-

sche Düngemittel, einschließlich flüssiger Wirtschaftsdünger, mit wesentlichem Gehalt an ver-

fügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff im Falle von bestelltem Ackerland seit dem 1. 

Februar 2020 und im Falle von Grünland, Dauergrünland oder mehrschnittigem Feldfutterbau 

ab dem 1. Februar 2025 nur noch streifenförmig auf den Boden aufgebracht oder direkt in den 

Boden eingebracht werden. 

 

Nach § 6 Abs. 3 Satz 3 DüV kann die nach Landesrecht zuständige Behörde abweichend von 

den Sätzen 1 und 2 genehmigen, dass die in § 6 Abs. 3 Satz 1 DüV genannten Stoffe mittels 

anderer Verfahren aufgebracht werden dürfen, soweit diese anderen Verfahren zu vergleich-

bar geringen Ammoniakemissionen wie die in § 6 Abs. 3 Satz 1 DüV genannten Verfahren füh-

ren.  

 

Hiervon wird für Jauche mit weniger als 2 Prozent TM-Gehalt unter Ziff. I.1 der Allgemeinver-

fügung Gebrauch gemacht. Dieses Verfahren gilt nach aktuellem wissenschaftlichem Kennt-

nisstand als Verfahren mit vergleichbar geringen Ammoniakemissionen wie die in § 6 Abs. 3 

Satz 1 DüV genannten Verfahren; hierbei wird insbesondere auch auf die aktuellen Versuchs-

ergebnisse der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Bayern verwiesen, die auf ihrer Home-

page veröffentlicht sind. 

 

Die nach Landesrecht zuständige Stelle kann nach § 6 Abs. 3 Satz 4 DüV ferner Ausnahmen 

von den Vorgaben der Sätze 1 und 2 genehmigen, soweit deren Einhaltung und eine Aufbrin-

gung mittels anderer Verfahren im Sinne des § 6 Abs. 3 Satzes 3 DüV auf Grund der natur-

räumlichen oder agrarstrukturellen Besonderheiten des Betriebes unmöglich oder unzumut-

bar sind. Nach § 6 Abs. 3 Satz 5 DüV liegt ein Ausnahmefall insbesondere vor, wenn ein Einsatz 

der für die Einhaltung der Vorgaben erforderlichen Geräte aus Sicherheitsgründen ausschei-

det. 

 

Ist der Einsatz der genannten Techniken auf Grund naturräumlicher oder agrarstruktureller 

Besonderheiten des Betriebes (z. B. starke Hangneigung und damit erhöhtes Sicherheitsrisiko) 

unmöglich oder unzumutbar und können auch andere emissionsarme Techniken nicht ange-

wendet werden, können die nach Landesrecht zuständigen Stellen Ausnahmen von dieser Re-

gelung genehmigen. 

 

Die unter Ziff. I. 2. dieser Allgemeinverfügung geregelten Ausnahmen werden nach pflichtge-

mäßer Ermessensausübung aufgrund agrarstruktureller Besonderheiten genehmigt.  

 



 
 

Streuobstwiesen (Ziff. I. 2. a) werden von der Verpflichtung nach § 6 Abs. 3 Sätze 1 und 2 DüV 

ausgenommen, da für die streifenförmige Aufbringung eine Technik notwendig ist, bei der die 

Streubreite der Arbeitsbreite entspricht. Aufgrund der Arbeitsbreite ist der Einsatz dieser 

Technik auf Streuobstwiesen unmöglich.  

 

Auch bei kleinen Flächen unter 0,2 Hektar (Ziff. I. 2. b) ist der Einsatz von großer Aufbringtech-

nik auf Grund der Arbeitsbreite unzumutbar oder unmöglich, da die flächenmäßige Verteilung 

des Düngemittels aufgrund der großen Arbeitsbreiten nicht gewährleistet werden könnte.  

 

Eine Abwägung der Interessen an einer effektiven Reduzierung der Ammoniakemissionen und 

dem Interesse an einer sicheren Aufbringung sowie einer bedarfsgerechten Pflanzenernäh-

rung führt zur Genehmigung entsprechender Ausnahmen. 

 

Zu II: 

 

Der Vorbehalt des Widerrufs unter Ziff. II. 2. stützt sich auf § 36 Abs. 2 Nr. 3 Landesverwal-

tungsverfahrensgesetz (LVwVfG) und dient der Anpassungsmöglichkeit an rechtliche wie tat-

sächliche Veränderungen, die einer oder mehreren Ausnahmen nach Ziff. I entgegenstehen 

könnten. 

 

Der Auflagenvorbehalt unter Ziff. II. 3. stützt sich auf § 36 Abs. 2 Nr. 5 LVwVfG.  

 

Zu III: 

 

Die Regelung über die Bekanntgabe folgt aus § 41 Abs. 3 und 4 Satz 2 und 4 LVwVfG. Die 

Vorgaben des § 6 Abs. 3 Satz 1 DüV gelten im Falle von bestelltem Ackerland seit dem 1. Feb-

ruar 2020 und im Falle von Grünland, Dauergrünland oder mehrschnittigem Feldfutterbau ab 

dem 1. Februar 2025. Mit der Geltung der Allgemeinverfügung ab 1. Februar 2025 wird in 

Bezug auf das Verbot ab 1. Februar 2025 ein entsprechender Gleichlauf hergestellt, damit die 

Genehmigung nicht vor dem Verbot gilt. Laut Erlass des Ministeriums für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) vom 9. Dezember 2019, Az.: 23.8222.00, 

sind die Genehmigungen auf längstens zwei Jahre zu befristen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Wider-

spruch beim Landratsamt Ludwigsburg mit Sitz in Ludwigsburg eingelegt werden. 

 

 

Ludwigsburg, den 17. März 2025 
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